
Gebührensatzung der kath. Kirchengemeinde Rodde vom 13.02.2009

Erdbestattung

Reihengrab 30 Jahre 275,00 €

Friedhofsunterhaltungsgeb. 350,00 €

Grabeinfassung 71,00 €

Bestattungsgebühr 440,00 €

Kapellenbenutzung 140,00 €

1.276,00 €

a) 1 Sarg + 1 Kindersarg (wenn das Kind nicht älter als ein Jahr geworden ist)

b) nur  2 Kindersärge (bis vollend. 5. Lebensjahr)

Reihen-Rasengrab 30 Jahre 275,00 €

Grabpflege 600,00 €

Friedhofsunterhaltungsgeb. 350,00 €

Grabplatte inkl. Gravur 300,00 €

Bestattungsgebühr 440,00 €

Kapellenbenutzung 140,00 €

2.105,00 €

Doppel-Rasengrab 30 Jahre 550,00 €

(alternativ 1 Urne statt Sarg) Grabpflege 1.200,00 €

Friedhofsunterhaltungsgeb. 350,00 €

Grabplatte inkl. Gravur 300,00 €

Bestattungsgebühr 440,00 €

Kapellenbenutzung 140,00 €

2.980,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 58,33 € (inkl. Grabpflege, aber zzgl. Grabplatte)

Zweistellige Rasengrabstätten dürfen nur einmalig für die 2. Beisetzung nacherworben werden!!! 

Doppelwahlgrab 30 Jahre 550,00 €

 + 2 Urnen Friedhofsunterhaltungsgeb. 350,00 €

Grabeinfassung 102,00 €

Bestattungsgebühr 440,00 €

Kapellenbenutzung 140,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 18,33 € 1.582,00 €

Der Friedhof Rodde dient ausschließlich der Bestattung Verstorbener, die ihren Wohnsitz im Bezirk 

der ehemaligen kath. Kirchengemeinde St. Josef Rodde hatten. Ausnahmen bilden altersbedingte 

Umzüge (z.B. in Altenheime).

Die Beisetzung anderer nicht ortsansässiger Verstorbener bedarf der ausdrücklichen Genehmigung 

durch den Kirchenvorstand bzw. den Friedhofsausschuss.

Für Reihengrabstätten können in Ausnahmefällen und wenn die ursprüngliche Ruhefrist nicht überschritten wird ,  

folgende Belegungsvarianten genehmigt werden ( gilt nur für kath. Eschendorf )

Jede Grabstelle wird mit einer Grabplatte versehen, die den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag 

enthält. An einer zentralen Stelle des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

Jede Grabstelle wird mit einer Grabplatte versehen, die den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag

enthält. An einer zentralen Stelle des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

alle Angaben ohne Gewähr Seite 1 Kath. Friedhof Rheine-Rodde



Einstellige Erdwahlgräber werden i.d. R. nicht vergeben!

Kinderreihengrab 25 Jahre 90,00 €

bis vollend. 5. Lebensjahr Friedhofsunterhaltungsgeb. 140,00 €

Grabeinfassung 31,00 €

Bestattungsgebühr 196,00 €

Kapellenbenutzung 140,00 €

597,00 €
Kinderreihengräber werden nach Ablauf der Ruhefrist nicht  eingeebnet.

alle Angaben ohne Gewähr Seite 2 Kath. Friedhof Rheine-Rodde



Feuerbestattung kath. Rodde

Urnenreihengrab 30 Jahre 180,00 €

Friedhofsunterhaltungsgeb. 350,00 €

Grabeinfassung 35,00 €

Bestattungsgebühr 196,00 €

Kapellenbenutzung 140,00 €

901,00 €

Doppelurnen-Wahlgrab 30 Jahre 360,00 €

für 2 Urnen Friedhofsunterhaltungsgeb. 350,00 €

Grabeinfassung 70,00 €

Bestattungsgebühr 196,00 €

Kapellenbenutzung 140,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 1.116,00 €

pflegefreie Urnengemeinschaftsanlage 30 Jahre 180,00 €

"Bestattung unter Bäumen" Grabpflege 600,00 €

(Urnenreihengrab) Friedhofsunterhaltungsgeb. 350,00 €

Grabplatte inkl. Gravur 250,00 €

Kapellenbenutzung 140,00 €

1.520,00 €

pflegefreie Urnengemeinschaftsanlage 30 Jahre 360,00 €

Doppelstelle Grabpflege 600,00 €

"Bestattung unter Bäumen" Friedhofsunterhaltungsgeb. 350,00 €

(Urnenreihengrab) Grabplatte inkl. Gravur 250,00 €

Kapellenbenutzung 140,00 €

1.700,00 €

Zweistellige Rasengrabstätten dürfen nur einmalig für die 2. Beisetzung nacherworben werden!!! 

Die Beisetzung erfolgt in einem gärtnerisch gestalteten Grabfeld. Der Beisetzungsplatz kann unter einem der

angepflanzten Bäume frei gewählt werden. Die Namensnennung mit Vor- und Zunahme des Verstorbenen sowie Geburts-

und Sterbedatum kann entweder auf einer Plakette an einem zentralen Gedenkstein oder auf einer ebenerdigen

Grabplatte links und rechts des Weges erfolgen. Eine genaue Kennzeichnung der Beisetzungsstelle erfolgt also nicht!

(alternativ Plakette an Stele 180, €)

(alternativ Plakette an Stele 180, €)

Der Friedhof Rodde dient ausschließlich der Bestattung Verstorbener, die ihren Wohnsitz im Bezirk 

der ehemaligen kath. Kirchengemeinde St. Josef Rodde hatten. Ausnahmen bilden altersbedingte 

Umzüge (z.B. in Altenheime).

Die Beisetzung anderer nicht ortsansässiger Verstorbener bedarf der ausdrücklichen Genehmigung 

durch den Kirchenvorstand bzw. den Friedhofsausschuss.

Die Beisetzung erfolgt in einem gärtnerisch gestalteten Grabfeld. Der Beisetzungsplatz kann unter einem der

angepflanzten Bäume frei gewählt werden. Die Namensnennung mit Vor- und Zunahme des Verstorbenen sowie Geburts-

und Sterbedatum kann entweder auf einer Plakette an einem zentralen Gedenkstein oder auf einer ebenerdigen

Grabplatte links und rechts des Weges erfolgen. Eine genaue Kennzeichnung der Beisetzungsstelle erfolgt also nicht!

alle Angaben ohne Gewähr Seite 3 Kath. Friedhof Rheine-Rodde


